
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1988/9/27 4Ob58/88
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.09.1988

Norm

PVÜ Art2 Abs3

ZPO §57

Rechtssatz

Der Grundsatz der Inländerbehandlung gilt also in den über den Schutz des gewerblichen Eigentums geführten

Verfahren - wie das Rekursgericht zutre8end erkannt hat - nicht für Verfahrensvorschriften, die Ausländer anders als

Inländer behandeln; die Sicherheitsleistung für Prozeßkosten nach § 57 ZPO ist ein Beispiel zulässiger Diskriminierung

von Angehörigen anderer Verbandsländer.
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